
Bezug: 

AMT DER KÄRNTNER LANDESRECjIERVNCj 

Verf-565/4/1985 
Auskünftepr. Glantschnig 

Entwurf eines Abgabenänderungsgesetzes 1985 
Telefon: 0 42 22 - 536 

Durchwahl30204 

An das 

Präsidium des 

Bitte Eingaben ausschließlich 

an die Behörde richten und die 
Geschäftszahl anführen. 

� ,<' . '. � " . 
� .  , - . 

Beiliegend werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme des 

Amtes der Kärntner Lanesregierung zum Entwurf eines Abgabenänderungs­

gesetzes 1985 übermittelt. 

Anlagen 

F.d.R.d.A. 

}(OWiWt 

Klagenfurt, 1985-08-26 

Für die Kärntner Landesregierung 

Der Landesamtsdirektor: 

i.V. Dr. Unkart eh. 
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AMT DER KÄRNTNER LANDESREqlERUNq 

n. Verf-565/4/1985 
=----

AuskünfteDr. Glantschnig 

Betreff: 

Bezug: 

Entwurf eines Abgabenänderungsgesetzes 1985 

An das 

Bundesministerium für Finanzen 

Telefon: 0 42 22 - 536 

Durchwah'30204 
Bitte Eingaben ausschließlich 

an die Behörde richten und die 
Geschäftszahl anführen. 

Himmelpfortgasse 4 - 8 

1015 WIEN 

Zu �em mit do. Schreiben vom 10. Juli 1985, GZ. 06 0102/7/-IV/6/85(3) , 

übermittelten Entwurf eines Abgabenänderungsgesetzes 1985 nimmt das Amt 

der Kärntner Landesregierung Stellung wie folgt: 

Auf Grund der Angaben in den Erläuterungen zum Gesetzentwurf 

lassen die in Aussicht genommenen Änderungen einen Abgabenausfall der 

Länder insgesamt von rund 530 Mio. Schilling und einen solchen des 

Landes Kärnten von rund 35 Mio. Schilling erwarten. Ein Einnahmenausfall 

für die Landesfinanzen in einer derartigen Größenordnung ist natürlich 

nicht vernachlässigbar und nicht ohne weiteres zu verkraften. 

Es wird daher an den Bund das dringende Ersuchen gerichtet, 

entsprechende Verhandlungen gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz 1985, mit 

den Finanzausgleichspartnern aufzunehmen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Klagenfurt, 1985-08-26 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 

i.V. Dr. Unkart eh. 
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